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l FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

sl RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DARSTELLUNG FlIT GESTRICHELTER LINIE UMFAHREN.

f') S 2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

GEM . BAUGESETZBUCH
1998 1 S. 137),

(BniJGB) VOH 27. AUGUST 1997 (BGBL. l s. 2141, BER.
GEÄNDERT DURCH ;\RT. 12 DES GESETZES ZUR UMSETZtJNG

IVU-RL tJND WEITERER EG-RICHTLINIEN ZUH UMWELTSCHUTZ

l S 2141 BGBL.
DER WP-

( [JMWELTGESETZANDRÉ.
2001)

DER

VERBINDUNG MIT OER BAUNUTZ(mGSVERORONUNG (BAUNVO )
BEKANNT14ACHUNG VOM 23 . J:ANU;\R 1990 ZULETZT GEÄNDERT DURCH ;\RT
INVESTITIONS- tJND WOHNBAUI.;\NDGESETZ VOM 22 . 04 . 1993.
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IN DER FASSUNG DER

1 . ZEICHKERISCHER TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1. 2 . INTEGRIERTER GRÜNORDNUNGSPLÄN

2 . SCHRIFTLICHER TEIL

2 . 1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2 . 2 . FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
2 . 3 . ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
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2.1. PLÄNUNGSRECH'TLICHE FESTSETZUNGEN (S 9 ÄBS ]-3 BAUGB )

A) ÄRT DER BAULICHEN NUTZUNG ( S 9 ÄBS. NR. l BAUGB +
S l BAUNVO (4+5) )

ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. S 4 BAUNVO

(1) ALLGEMEINE WOHNGEBIETE DIENEN VORWIEGEND DEM WOHNEN.
ZULASS IG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
DIE DER VERSORGUNG DES GEBIETES DIENENDEN LADEN, SCHENK- UND
SPEISEWIRTSCHÄFTEN, SOWIE NICHT STORENDEN HANDWERKSBETRIEBE,
ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTtJRELLE, SOZIALE, GESUNDHEITLICHE
UND SPORTLICHE ZWECKE .

NICHT ZtJLASSIG SIND GEM. S l ABS. 6 NR.l BAUNVO
1 . BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBES ,
2. SONSTIGE NICHT STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE,
3 . ANLAGEN FÜR VERWALTUNGEN ,
4 . GÄRTENBAUBETRIEBE
5 . TANKSTELLEN,

HISCHGEBIET GEM . 5 6 BAUNVO

(1) HISCHGEBIETE DIENEN' DEM WOHNEN UND DER UNTERBRINGUNG VON GEWERBE
BETRIEBEN, DTE DAS WOHNEN NICHT WESENTLICH SPOREN.
ZULASSIG S IND
WOHNGEBA{JDE ,
GESCHÄFTS- UND BTJROGEBÄUDE ,
EINZELHANDELSBETRIEBE, SCHARF -UND SPEISEWIRTSCHÄFTEN, SOWIE
BETRIEBE DES BEHERBERGtJNGSGEWERBES ,
SONSTIGE GEWERBEBETRIEBE ,
ANLAGEN FUR VERWALTUNGEN. SOWIE FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE.
SOZIALE, GESUNDHEITLICHE UND SPORTLICHE ZWECKE,

(2)
l
2.
3.

5.
4

NICHT ZULÄSSIG Slam GEM. S l ÄBS. 5 BAUNVO
1 . TANKSTELLEN ,
2. VERGNtJGUNGSSTÄTTEN IM SINNE DES S 4a ABS. 3 NR. 2 IN DEN TEILEN

DES GEBIETES, DIE tJBERWIEGEND DtJRCH GEWERBLICHE NUTZtJNGEN GE-
PRÄGT S IND .
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B) }nSZ D
1. V. M. S 17 ÄBS. 10 BAUNVO )

l NR . l BAUGB

FESTLEGUNG GEM. PLÄNEINTRAG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN ALS HOCHSTWERT
DIESE HOCHSTWERTE SIND ZULASSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER ÜBER-
BAUBÄREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SOWIE DIE VORSCHRIFTEN DER LBÄUO NICHT ZU
ZU EINER GERINGEREN AUSNUTZUNG ZWINGEN.

C) BAUWEISE ( S 9 ÄBS. I NB:2 BAUGB )

DIE BAUWEISE WIRD GEM. PLANEINTRAG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN WIE FOLGT
FESTGELEGT :

1'')

GEBIET A :
GEBIET B + C3.
GEBIET CI + C2
GEBIET D :
GEBIET E :

OFFENE BAUWEISE. NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG
NUR HAU$GRUPPEN(REIHENHÄUSER) ZULÄSgIG
NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG
NUR DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

D) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN S 9 ÄB$. 1 NR.2 BAUGB )

DIE GEBÄUDE SIND PARALLEL ZU DEN STRASSENSEITIGEN BÄUGRENZEN (S 23
ABS. 3 BAUNVO ) ZU ERRICHTEN. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND IM PLAN DÄRGE
STELLT UND ALS ZWINGENDE FESTSETZUNG VERBINDLICH.

E) FLÄCHEN FÜR GARAGEN, SVELLPiAVZE tJND NEBSNXNLXGEN
(S 9 ÄBS. l NR.4 BAUGB )

GARAGEN SIND ÄUF DEN BESONDERS GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN UND INNERHALB
DER OBERBÄUBAREN FLÄCHE FREISTEHEND ODER GEBÄUDEINTEGRIERT ZULÄSSIG.
VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLPLATZ ALS STAURAUM ZUR ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHE ($TÄSSENBEGRENZUNGSLINIE) VON MINDESTENS 6.00 m VORZU-

EINRICHTUNGEN FÜR ABFALLBEHÄLTER SIND UNTER BEACHTUNG DER
VORSCHRIFTEN DIESER TEXTFESTSETZUNGEN ZULÄ$SIG.

SEHEN
DER GESTALTUNGS

AUSNAHMSWEISE KÖNNEN GARTENHÄUSCHEN UND / ODER PERGOLEN BIS ZU EINER
GROSSE VON 16 mz Ft)R DAS ERSTGENANNTE UND 30 mz FUR LETZTERE ZUGE-
LASSEN WERDEN. SOFERN SIE DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN
DIESER SATZUNG ENTSPRECHEN UND SONSTIGE NACHBARRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
NICHT ENTGEGENSTEHEN .
AUSNAHMSWEISE SIND AUCH GEWÄCHSHÄUSER BIS ZU 30 m2 FLÄCHE UND WENIGER
AI,S 3,00 m GESÄMTHOHE ZULÄSSIG.

SONSTIGE NEBENÄNLAGEN IM SINNE DES S 14 ABS l BAUNVO SIND NICHT ZULÄSSIG
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WOHNGEBÄUDEN
L.S..9.. AB$: ] NR.6 BAUGB )

IM GEBIET "A. B. D + E'' SIND NUR 2 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG
BEI DOPPELHAUSERN SIND 2 WOHNUNGEN JE HÄUSHÄLFTE ZULASSIG.
IM GEBIET ''CI'' SIND NUR 3 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG.
IM GEBIET "C2'' SIND NUR 6 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG.

G) ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

r')

lllllli :lll 'll::illlilliil:l!:l:lllill::il:illlllll;il:lll':lIlI '
ZEICHNUNG FESTGESETZT

SVPASSEUQUERscuwirv POSTSTRASSE

2.00 5.50 2.00

DES STRASSENKÜRPERS

IË:i::'x::'jill:lli:~: f: ::::s:':::'.{!!:.f:!:.::!"~:"::: {:
EINER
AN-
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1) HOHENLXGE 0ER BAULICHEN ANLAGEN GEM S 9 ÄBS 2 BBÄUG

BEZUGSHOHE +/-O,OO IST OK STRASSENBELAG DER ÄM NÄCHSTEN GELEGENEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GRADIENTE) IN
GEBÄUDEMITTE BZW. GÄRÄGENMITTE.

DIE LBAUO $2 ABS. 4 1ST BEI HÄNGIGEM GELÄNDE ZU BEACHTEN.
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULASSIG.
DIE TRAUFHOHE GEMÄSS LBAUO DARF BEI l + ID EINE HOHE VON
ÜBERSCHREITEN .
DIE TRAUFHOHE GEMÄSS LBÄUO DARF BEI
ÜBERSCHREITEN.

4 , 50 m NICHT

11 EINE HOHE VON 6. 30 m NICHT

BEI VERSETZEN IN DER GEBÄUDEFLUCHT, DIE INSGESAMT WENIGER ALS 40 % DER
GEBAUDELÄNGE BETRAGEN, DARF DIE ANGEGEBENE HOHE ÜBERSCHRITTEN WERDEN
DIE RÜHE DES KNIESTOCKES WIRD BEGRENZT ÄUF 1,00
DIE HÖHE DES KNIESTOCKES WIRD ERMITTELT ÄLS MESZ VON OBERKANTE ROH-
DECKE BIS OBERKANTE ;SPERREN AN DER AUSSENSEITE DER AUSSENWAND.
BEI GEBÄUDERUCKSPRONGEN, DIE INSGESAMT WENIGER ALS 40 % DER GEBÄUDELANGE
BETRAGEN, DARF DIE ANGEGEBENE HOHE ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE FIRSTHOHE BETRÄGT BEI ll 12.00 m.
[)IE MAXIMAL ZULÄSSIGE FIRSTHÜHE BETRÄGT BEI leID 10.00 m.
DIE OBERKANTE DE8 FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HOHE VON + 0,20 m
NICHT ÜBERSTEIGEN .
HINWEIS: KELLERGESCHOSSE DER BAULICHEN ANLAGEN BLIND AUFGRUND DER TOPO-
GRAPHISCHEN VERHÄLTNISSE NICHT IMMER IM FREIEN GEFALLE AN DAS OFFENT-
LICHE KANALNETZ ANZUSCHLIESSEN UND ZU ENTWASSERN. FUR DIE IM UG ANGE-
ORDNETEN MASSNAHME S'lND ENTSPRECHENDE ABWASSERHEBEÄNLAGEN VORZUSEHEN.
(VERGL. DIN 1986 "ENTWÄSSERUNGSANLAGEN FtJR GEBÄUDE + GRUNDSTÜCKE)

m
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2 . 2 FESTSETZUNGEN ZUR GR(WORDNUNG

ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LÄwnscuarT (s 9 XBS. l NR 20 BAUGB)

UM DIE BEEINTRÄCHTIGUNG VON NATtJR UND LANDSCHAFT ZU KOMPENSIEREN. DIE
DURCH DEN BEBAUUNGSPLAN HERVORGERUFEN WERDEN KÜHNEN, WERDEN SAMMELAUS-
GLEICHSMASSNAHMEN FESTGESETZT. DIE ZUORDNUNG ERFOLGT IM VERHÄLTNIS DER
VORAUSSICHTLICHEN VERSIEGELUNGEN IM FOLGENDEN RAHMEN :

FUR PRIVATE EINGRIFFSVORHABEN 70 % DER AUSGLEICHS- IJND ERSATZ-
LEISTUNGEN
FÜR ÖFFENTLICHE ERscHLiEssuNGSMÄssNAHMEN 30 % DER AUSGLEICHS- UND
ERSÄTZLEISTUNGEN

r'l

AUF DEN IN DER ZEICHNtJNG DARGESTELLTEN FLACHEN NACH S 9 ÄBS
BAUGB SIND FOLGENDE MASSNAHMEN DURCHZUFÜHREN:

l NR.20

$AlmELÄUSGLEICHSMÄSSNAHFm l

EXTENSIVIERUNG VON 2.940 qm EHEMALIGEM ACKERLAND
ANTEILIG ALS: 2.090 qm EXTENSIVWIESE (1-2 SCHtJRIG. OHNE DUNGUNG)

850 qm HECKEN ÄUS EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN DER
LISTE B UND C
ANPFLANZUNG VON 10 STÜCK OBSTHOCHSTÄMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LÄUBHOCHSTAMMEN DER
LISTEN A UND B.

SÄFIMELÄUSGLEICHSMASSNÄHME 2

EXTENSIVIERUNG VON 1.500 qm EHEMALIGEM ACKERLAND
ANTEILIG ALS: 1.500 qm EXTENSIVWIESE (1-2 SCHURIG. OHNE DÜNGUNG)

ANPPLÄNZUNG VON 12 STUCK OBSTHOCHSTAMMEN
DER LISTE B .

FmSSNÄHME 3 (ERSÄTZFmSSNÄHFm AUSSERHALB DES EIGENTLICHEN
GELTtWGSBEREICHES )

EXTENSIVIERUNG VON 5. 100 qm EHEMALIGEM ACKERLAND
ANTEILIG ÄLS: 4.405 qm EXTENS]VWIESE (]-SCHURIG. OHNE DÜNGUNG)

220 qm HECKEN A[JS EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN DER
LISTE B UND C

475 qm SUKZESS IONSFLACHE
ANPFLÄNZUNG VON 19 STÜCK OBSTHOCHSTAMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LAlIBHOCHSTAMMEN DER
LISTEN A UND B .
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MASSNAHME 4 (ERSATzflÄssNAHME ÄUSSERnÄLB OES EIGENTIJlcKEN GELTUNGS
BEREICHES )

EXTENSIVIERUNG VON 1. 125 qm EHEMALIGEM ACKERLAND
ANTEILIG ALS: 850 qm EXTENSIVWIESE (l-SCHtJRIG. OHNE D(JNGUNG)

275 qm HECKEN AUS EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN DER
LISTE B UND C
ANPFLANZUNG VON 3 STÜCK OBSTHOCHSTAMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LAUBHOCHSTÄMMEN DER
LISTEN Ä UND B.

PFLÄNZENLISTEN

UM EINE LANDSCHÄFTSGERECHTE UND OKOLOGISCH WIRKSAME BEPFLANZUNG DES GE-
BIETES ZU GEWÄHRLEISTEN, WERDEN NACHFOLGENDE GEHOLZARTEN FESTGESETZT. DIE
LISTE DER DARIN AUFGEFÜHRTEN GEHÜLZÄRTEN IST JEDOCH NICHT ABSCHLIEßEND.

PFLÄNZENÄUSWÄHLLl$TE Ä (großkronige Laubbäume)

QUEKcus ROBUR
ACER PLÄTANO1DES
TILIA CORDÄTÄ
FRÄXINUS EXCELSIOR
FAGUS SYLVÄTICA
ULMUS CAMPESTRIS

STIELEICHE
SPITZAHORN
WINTERLINDE
ESCHE
ROTBUCHE
FELDULME

PFLÄNZENAUSWÄHLLISTE B (mittelkronige Laubbäume und Obstbäume)

CÄRPINUS BETULUS
ACER CAMPESTRE
BETULA PENDULA
MORBUS ARIE
JUGLANS REGIE
MÄLUS OPEC .
PRUNUS AVIUM
PRUNUS OPEC .

HÄINBUCHE
FELDAHORN
SÄNDBIRKE
MEHLBEERE
WÄLNUS S
APFELBAUM IN HOCHSTÄMMSORTEN
SÜSSKIRSCHE
ZWETSCHE, PFLAUME UND MIRABELLE
IN HOCHSTAMMSORTEN
BIRNBAUM IN HOCHSTAMMSORTEN
EBERESCHE

PYRUS OPEC .
MORBUS AUCUPARIA

PFLÄNZENÄUSWÄHLLISTE C (Sträucher)

CORPUS SANGUINEA
CRATÄEGUS MONOGYNÄ
CORYLUS AVELLANA
EUONYMUS EUROPÄEUS
LIGUSTRUM VULGÄRE
LONICERA XYLOSTEUM
PRUNUS SPINOZA
ROSA RUBIGINOSA
ROSA CARINA
ROSA MULTIFLORÄ
SALIX CAPREA
VIBURNUM SANTANA

HÄRTRIEGEL
WEI SSDORN
HÄSELNUS S
PFAFFENHÜTCHEN
REINWEIDE
HECKENKIRSCHE
SCHLEHE
ZAUNROSE
HUNDSROSE
BÜSCHELROSE
SALWEIDE
WOLLIGER SCHNEEBÄLL
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TEILDURCHLÄSSIGE BELÄGE

DIE UNTERGEORDNETEN ÄBZWEIGENDEN STICHSTRASSEN (PLANSTRASSE A + B)
SIND MIT BETONPFLASTERBELÄGEN HERZUSTELLEN. EIN FUGENVERGUSS DIESER
BELÄGE IST UNZULASSIG .
DIE PRIVATEN PLATZ- UND WEGEFLACHEN SIND MIT OFFENPORIGEN BELAGS-
MATERIALIEN ANZULEGEN, BZW. MIT ENTSPRECHEND GROSSER FUGE AtJSZUBILDEN
UF{ EIN VERSICKERN DES OBERFLACHENWASSERS ZU ERMÖGLICHEN.

CHEF!. STRXUcnExw UWD SONSTIGEN BE-
PFLXNZtJNGEN, $QwiE DIE BINDUNGEN FÜR BEPFLXNZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
( $ 9 ABS. l NR. 25 A BAUGB )

INNERHALB DER FLÄCHEN ZUM ÄNPFLANZEN VON BÄUMEN LIND STRÄUCHERN SIND
GEHOLZÄRTEN; DER LISTEN A, B UND C GEMASS NACHFOLGENDEN PFLÄNZSCHEMATA
BZW. MIT EINER PFLANZDICHTE VON EINER PFLANZE PR0 2.25 qm FLÄCHE AN-
ZIIPFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZtJ IJNTERHÄLTEN.
DIE BESTIMMUNGEN DES NACHBÄRRECHTES SIND HIERBEI STRIKT EINZUHALTEN.

urNOESVPPLXNZQtJXLivÄV

DIE MINDESTPFLÄNZQUALITAT DER GEHOLZE IST WIE FOLGT EINZtJHÄLTEN

HOCHSTÄMME INNERHALB DER FREIFLÄCHEN 2 BIS 3 MAL VERPFLANZT,
STAMMTJMFANG IO-12 CM
3 MAL VERPFLANZT
S TAMMUMFANG 16-18 CM

2 BIS 3 MAL VERPFLANZT ,
175-200 CM HOHE
2 MAL VERPFLANZT ,

HOCHSTÄMME IM VERKEHRSBEREICH

HEI STEP

STRÄUCHER 60-]OO CM HOHE

PFLÄNZSCHEFmTA (GRENZÄBPFLÄNZUNG ÄUP DEN PRIVATEN GRUß)STOCKEN ZUM
WIRTSCHÄFTSWEG)

BREITE 5 , 00 m

t.n l.n l.U l.n l.n l.n l.D l.B l.n l.n l.n

S = Strauch der Liste C
M = Miüelkronigor Baum der Liste B

S f S     $ S   6   S   6 LnY 1 .5)

S S S S $ $ S $ S S S S S nW l.H)

M U H H H H H H H U H H H LHW l .=)
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BREITE 3 . 00 m

l.SO 1.50 1.SO t.SO l.SO t,50 1.SO t.n l.SO 1.50 1.SO

VERKEHRSGRÜN

IM VERKEHRSBEREICH SIND ÄN DEN GEKENNZEICHNETEN STELLEN HOCHSTÄPIME DER
AUSWAHLLISTEN A UND B ÄNZUPFLANZEN UND MIT ERSÄTZVERPFLICHTUNG ZU UNTER-
HALTEN. DIE MINDESTGRÜSSE DER OFFENEN BAUMSCHEIBEN BETRÄGT HIERBEI 6.00 qm
DIE BAUMSCHEIBEN SIND GEGEN PACKENDE UND FAHRENDE FAHRZEUGE ZU SICHERN.

2. 2.3 FLÄCHE MIT BINDUNGEN FOR DIE ERHALTtWG VON BÄUFmN
( S 9 ÄBS. l NR. 25 B BAUGB )

INNERHALB DER FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FtJR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN SIND DIE
VORHANDENEN OBSTHOCHSTAMME MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZtJ ERHALTEN. SOWEIT
EINZELNE BÄUME AUS VERKEHRSSICHERUNGSGRÜNDEN ODER GRÜNDEN DER BILLIGKEIT
BESEITIGT WERDEN MtJSSEN, SIND ÄLS ÄtJSGLEICH DAVOR MIND. ZWEI OBSTHOCH-
STAMME IM BEREICH DER AUSGLEICHSFLÄCHEN 1,2,3 ODER 4 ANZ[JPFLANZEN.

2 . 2 . 4 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBÄUTEN GRUNDSTOCKSFLÄCHEN

DIE NICHT ÜBERBÄUTEN GRUNDSTÜCKFLÄCHEN GEBAUTER GRUNDSTÜCKE SIND
GÄRTNERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN, SOWEIT SIE NICHT ALS ZlIFÄHRT
ODER NOTWENDIGE STELLPLATZFLÄCHE BENÖTIGT WERDEN .
MINDESTENS 20 % DER NICHT UBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLACHEN
GEHÜLZFLACHEN AUSZUBILDEN .
FUR DIE AUSWAHL DER GEHÖLZE GELTEN DIE ANGABEN NACH PUNKTE 2
(PFLÄNZLISTEN) SINNGEMÄSS .
DER MAXIMALE ANTEIL AN NADELGEHaLZEN ÄUF DEN NICHT ÜBERBAUTEN GRUND-
STtJCKSFLACH:EN WIRD MIT 20 % FESTGESETZT. FICHTEN UND TANNEN ALS
GRENZHECKEN SIND UNZtJLASSIG.
PRO ANGEFANGENE 300 mz GRUNDSTÜCKSFLÄCHE IST EIN LAUBBÄUM DER LIS'rE A
ODER B ZU PFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.
A[JF DEN NICHT OBERBAUTEN GRUNDST(JCKENSFLÄCHEN SIND AUSSERDEM NA(:H
ORTLtCHER VORSCHRIFT DER VERBANDSGEFTEINDEWERKE OBERFLACHENWASSERVER-
DUNSTtJNGSMULDEN UND SONSTIGE VERSICKERtJNGSEINRI(:HTtJNGEN HERZUSTELLEN .

2 2

SIND ALS

S S S S S S 6 S $ f S 6 S  
S S S S S S $ S $ $ S 6 $ Lnw. l g)
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2. 3 ÖRTLICHE BAtNORSCHRIFTEN NACH LBÄUO

GEM. LANDESBAUORDNUNG FüR RHEINI,;\ND-PFALZ (LBAUO) VOM 24 . NOVEMBER 1998
IGVBL. NR. 22r S. 365), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART. 5 DES 2. LANDESGESETZES
ZUR ANDERtJNG VERWALTUNGSVOLLSTRECKUNGSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN VOM 9.
NOVEMBER 1999 (GVBL. S . 407 )

Ä. AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(S 86 ABS . ] NR. ] LBAUO)

DÄCHFORM

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND GEM. PLANEIN
TRAG SATTELDÄCHER, ODER ÄUS SATTELDÄCHERN ZUSAMMENGESETZTE DÄCHER
WIE WÄLMDÄCHER ALS DACHFORM ZULASSIG. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND MIT DER
PLÄNEINTRAGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN. NEBENFIRSTE SOLLEN MINDESTENS
30 cm NIEDRIGER ALS DER HAUPTFIRST SEIN. DER HAUPTFIRST SOLL VON EINEM
GIEBEL ZUM ANDEREN VERLÄUFEN .
KROPPELWALME SIND ZULÄSSIG .
FLÄCHDÄCHER SIND GRUNDSÄTZLICH UNZULASSIG. DIES GILT AUCH FUR GARAGEN
UND NEBENGEBÄUDE .

so

DÄCHNEIGUNG

DIE DÄCHNEIGUNG DER SATTELDACHER IST FESTGESETZT GEM. PLANEINTRÄG.
BEI GEBÄUDEN MIT ZUSAMMENGESETZTEN SATTELDÄCHERN DORFEN DIE DÄCHNEIG-
UNGEN NICHT VONEINANDER ABWEICHEN .
DIE EINZELNEN DACHSEITEN EINES DACHES MASSEN EBENFALLS GLEICHE NEIGUNGS
WINKEL AUFWEISEN .

DÄCHEINDECKUNG

ZULASSIG SIND NUR ROTTONIGE ZIEGEL ODER BETONDACHSTEINE ALS DÄCHEIN-
DECKUNG . SCHWARZE, DUNKEL- ODER HELLGRÄUE DÄCHEINDECKUNGEN SIND NICHT
6 UnHD D l U .

DÄCHÜBERSTAND UND TRÄUFÄUSBILDUNG

DER DACHÜBERSTAND MUSS AN DER TRÄUFSEITE MEHR ALS 50 CM UND AM ORTGANG
MEHR ÄLS 20 CM BETRÄGEN .



GEMEINDE HETTENLEIDELHEIM
B--PLAN "PosTSTRAssE" 12 VON ]3

GESTALTUNG VON DACHÄUFBÄUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DÄCHFENSTERN

DÄCHAUFBÄUTEN (DACHGAUBEN) SIND NUR IM 1. DACHGESCHOSS ZULÄSSIG.
ZUR GLIEDERUNG DER DACHFLÄCHEN IST EINE KOMBINATION AUS MEHREREN (HÖCH-
STENS 3 STOCK) DACHAUFBAUTEN MÖGLICH. STRÄSSENSEITIG DARF DIE EINZEL-
BREITE NICHT MEHR ALS 3.50 m BETRAGEN. GEMESSEN ÄN DER BREITESTEN STEG.l.E
AUSNAHME: BEI FLEDERMAUSGAUBEN WIRD DIE MITTLERE BREITE GEMESSEN.
DER SEITLICHE ABSTAND ZUM ORTGANG UUß MINDESTENS 2.50 m BETRAGEN.
ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND HÖCHSTENS ZWEI DACHFLÄCHENFENSTER ZU-
LÄSSIG. IHRE EINZELGROSSE DARF 1,50 mz NICHT tJBERscHREITEN
DÄCHEINSCHNITTE ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM ALS LOGGIA ODER DACH-
BÄLKONE SIND UNZULÄSSIG. AUF DER DEM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM ABGE-
SANDTEN SEITE SIND DÄCHEINSCHNITTE UND/ODER DACHAUFBAUTEN INSGESAMT BIS
ZU EINER GROSSE VON 50% DER LANGE DES DACHES ZULÄSSIG. DER SEITLICHE
ABSTAND ZUM ORq'GANG MUSS MINDESTENS 2.50 m BETRAGEN.

B LIEH GRUNDSTOCKSFIJACNEN

DIE NICHT OBERBÄUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE SIND GART-
NERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN ODER NATURNAH ZU BEGRÜßEN, SOWEIT
SIE NICHT ALS ZUFAHRT ODER ALS NOTWENDIGE STELLPLÄTZFLACHEN BENÖTIGT
WERDEN .

FÜR DIE ARTENÄUSWAHL DER BEPFLANZUNG GELTEN DIE ANGABEN DES BEBAUUNGS-
PLANES ''FLÄCHEN ZUM ÄNPFLÄNZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN'' SINNGEMASS.
STANDPLATZ'E FOR ABFALLBEHÄLTER, DIE UNMITTELBAR AN DIE ÖFFENTLICHE VER-
KEHRSFLÄCHE ABGRENZEN, SIND UNZULASSIG. SIE SIND GESTALTERISCH IN DEN
VORGARTEN SO ZU INTEGRIEREN UND ABZUPFLANZEN, DASS SIE VOM ÖFFENTLICHEN
STRASSENRAUM AUS NICHT EINSEHBAR SIND (S 86 LBAUO) Z.B. DURCH MAUER,
HECKE , GELANDEMODELLIERUNG . '

AUF DER DEM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM ZUGEWANDTEN SEITE SIND ABGRABUNGEN
UNZULÄSSIG. ÄUFSCHtJTTUNGEN BIS ZU EINER HOHE VON MAX. 0,70 m TIBER OK
STRASSE ZULASSIG . '

DIE NICHT BEBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN DaRrEN NICHT TIEFER ALS
KANTE DER NÄCHSTGELEGENEN STRASSE ANGELEGT WERDEN.
IN DEN RANDBEREICHEN DES GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES SIND DIE
HOHEN ÄN BESTEHENDE GELÄNDEFORMEN ANZUGLEICHEN.

DIE OBER-



GEHEIM)E HETTENLEIDELHEIM
B--PI.AN "POSTSTRASSE" 13 VON 13

C N UND DEREN GESTALTUNG
(& 86 ÄBS: l NR. 3 LBÄUO)

FÜR DIE ABGRENZUNGEN DER VORGÄRTEN ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM UND
SEITLICH JEWEILS BIS ZUR VORDEREN GEBAUDEFLUCHT SIND NUR EINFRIEDtlNGEbr
AUS HOLZ BIS ZU EINER HOHE VON 80 cm ERLAUBT. '
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NICHT ÜBERSCHREITEN.
BEI EINFRIEDUNGEN ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN GRUND-
STÜCKEN WESTLICH DES PLANBEREICHES SIND DIE BESTIMMUNGEN DES NACHBAR-
RECHTSGESETZES RHEINLAND-PFALZ ZU BEACHTEN.
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